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danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Mein besonderer, persönlicher Dank gilt meiner Frau, Dr. phil. Stephanie Ro-
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Neukirch, im Juni 2022 Erik Hahn
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A. Einleitung

Das System der Gesundheitsberufe und ihre gegeneinander abzugrenzenden
Kompetenzbereiche unterliegen bis zum heutigen Zeitpunkt stetigen Veränderun-
gen. Allein in dem – für die Gesamtspanne der Medizinalgeschichte kurzen –
Zeitraum seit Gründung der Bundesrepublik haben sich vielfältige, bis dahin
unbekannte Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen aufgrund eines besonderen
Versorgungsbedarfs entwickelt und wurden daraufhin gesetzlich1 verankert. Da-
neben sind auch vollkommen neue Gesundheitsberufe in dieser Zeit entstanden2

oder wurden durch obligatorische3 bzw. zumindest fakultative4 Akademisierung
tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Andere – wie etwa die Dentisten5 –
sind wiederum ,verschwunden‘ und haben ihren Konkurrenten endgültig das Feld
überlassen. Trotz dieser kontinuierlichen Entwicklung unverändert geblieben ist
allerdings die gesellschaftliche und damit auch juristische Diskussion um die Ab-
grenzung der einzelnen Berufsbilder, ihr Recht auf unmittelbaren Patientenzu-
gang und ihre Befugnis zur Ausübung bestimmter Bereiche der Heilkunde. Ge-
führt wird diese Debatte heute zum einen anhand der durch die Judikative mehr-
fach6 geschärften Unterscheidungskriterien zwischen den sogenannten Heil- und
Heilhilfsberufen. Zum anderen findet sie an der ordnungsrechtlich bewehrten
Grenze zwischen der Ausübung von Heil- und Zahnheilkunde statt, die dem
sonst medizinisch zu allem7 befähigten Arzt den Mundraum als quasi terra in-
cognita vorenthält,8 während sie den nahezu ebenso lange ausgebildeten Zahn-

1 Vgl. exemplarisch Gesetz über den Beruf des Logopäden, BGBl. 1980 I, S. 529;
Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten, BGBl. 1976 I,
S. 1246; Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie, BGBl. 1994 I, S. 1084.

2 Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten, BGBl. 1998 I, S. 1311.

3 Z. B. im Bereich des Hebammenwesen, vgl. dazu § 5 Gesetz über das Studium und
den Beruf von Hebammen, BGBl. 2019 I, S. 1759.

4 Z. B. im Bereich der Pflege; vgl. dazu § 2 Ziff. 1 Alt. 2 und §§ 37ff. Gesetz über
die Pflegeberufe, BGBl. 2017 I, S. 2581.

5 Vgl. für die Dentisten § 8 Abs. 1 Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde
a. F., BGBl. 1952 I, S. 221.

6 Vgl. BVerwG, Beschl. v. 20.11.2009 – 3 BN 1/09, Rn. 2; Urt. v. 28.04.2010 – 3 C
22/09, Rn. 6 ff.; Urt. v. 26.08.2009 – 3 C 19/08, Rn. 12.

7 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 01.02.2011 – 1 BvR 2383/10, Rn. 21; Beschl. v. 09.05.
1972 – 1 BvR 518/62, 1 BvR 308/64.

8 Vgl. BVerwG, Urt. v. 29.01.2004 – 3 C 39/03 und die 2004 daraufhin erfolgte
Streichung der Alternative „Arzt“ in § 1 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Ausübung
der Zahnheilkunde, BGBl. 2004 I, S. 1782 sowie zuvor EuGH, Beschl. v. 17.10.2003 –
C-35/02 auf der Grundlage von Art. 1 RL 78/687/EWG.



mediziner auf diesen Bereich beschränkt und etwaige Übertritte als intolerabel9

brandmarkt.

Ebenfalls bis zum heutigen Zeitpunkt nicht zum Stillstand gekommen ist die
Diskussion um die grundsätzliche Akzeptanz einer selbstständigen Heilkundeaus-
übung durch nicht approbierte Akteure. Nach vielfältigen regionalen Einhegungs-
versuchen – zunächst durch die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes aus
dem Jahr 186910 und die spätere Rechtsprechung des Reichsgerichts – von terri-
torialstaatlichen Schranken befreit,11 begegnete ihre Berufsausübung seit dem
Jahr 193912 wiederum einem präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt.13 Auf
diese Weise leitete das Heilpraktikergesetz das vorläufige Ende der Dichotomie
von akademischer und sonstiger Heilkundeausübung ein, um sich dann jedoch
wenige Jahre14 später – aufgrund gewandelter verfassungsrechtlicher Rahmen-
bedingungen – zur zentralen Legitimationsgrundlage für nichtstudierte Heilper-
sonen zu mausern. Jüngere Entwicklungen im Bereich der Gesundheitspolitik
kündigen hier möglicherweise eine erneute Kehrtwende an.15

Dieses, hier nur kurz skizzierte, wechselvolle politische Ziehen an den Kom-
petenzgrenzen der Medizinalberufe lässt sich wesentlich besser einordnen, wenn
der Betrachter seinen Fokus weitet und die Vorgeschichte der beteiligten Akteure
in den Blick nimmt. Kompetenzverschiebungen im Gesundheitswesen sind
schließlich keine einmaligen Ereignisse, sondern nur wiederholte Ausdrücke ei-
nes stetig von Veränderung ergriffenen und sich keineswegs linear in eine Rich-
tung entwickelnden Systems. Einflussfaktoren waren und sind hier bis zum heuti-
gen Zeitpunkt das Maß der an die Berufsträger gestellten Qualitätsanforderungen
wie etwa der Ruf nach einer Akademisierung einzelner Fächer, ein mehr oder
weniger mit Ärzten zu deckender Versorgungsbedarf und nicht zuletzt auch die
Nachfrage16 des Marktes in Form der hilfesuchenden Patienten. Gleichzeitig

14 A. Einleitung

9 BVerwG, Beschl. v. 17.01.2014 – 3 B 48.13; OVG Münster, Beschl. v. 17.05.2017 –
13 A 168/16.

10 BGBl. für den Norddeutschen Bund 1869, S. 245 ff.
11 RG, Urt. v. 31.05.1894 – 1406/94 = RGSt. 25, S. 375 (379): „Den ,Beruf‘ hierfür

besitzt jeder, der sich selbst solchen Beruf zuschreibt. [. . .] Die ,Approbation‘ [. . .] ge-
währt wohl eine Befugnis, den Titel ,Arzt‘ u. dgl. zu führen, und eine gewisse Qualifi-
kation, amtliche Funktionen anvertraut zu erhalten: bezüglich der Berufsrechte und
Berufspflichten unterscheidet sich im Übrigen der approbierte Arzt in nichts vom nicht-
approbierten Arzte.“

12 Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung, RGBl.
1939 I, S. 251.

13 BVerwG, Urt. v. 18.12.1972 – I C 2/69; Urt. v. 25.06.1970 – I C 53/66.
14 Vgl. BVerwG, Urt. v. 24.01.1957 – I C 10/54.
15 Zur Diskussion vgl. Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages

v. 24.07.2020, WD 9 – 3000 – 043/20.
16 Zu der zunächst nur zurückhaltenden Annahme medizinischer Leistungen von

approbierten Ärzten durch die an die chirurgische Versorgung gewöhnte (Land-)Bevöl-
kerung vgl. Stenzel, Medikale Differenzierung, 2005. Ähnliches dürfte auch für Kur-



kann der historische Blick dazu beitragen, systematisch heute kaum noch ver-
ständliche Grenzen zwischen einzelnen Berufsbildern wie etwa die strikte Tren-
nung zwischen Ärzten und Zahnärzten als Folge eines geschichtlichen Entwick-
lungsprozesses zu akzeptieren. Gleiches betrifft etwa das bis zum heutigen17

Zeitpunkt fluide Verhältnis der Apotheker zu den ,klassischen‘ Heilbehandlern,
ihre je nach Betätigungsfeld unterschiedlich stark ausgeprägte Nähe zum Ver-
kaufsgewerbe, ihr Vorrecht zur Anfertigung und Ausgabe von Medikamenten
und nicht zuletzt die Frage nach einer ihnen gewährten Befugnis zur Heilkunde-
ausübung.

I. Ziel dieser Arbeit und Methode

Die Geschichte der Kompetenzentwicklung im Medizinalwesen ist zugleich
eine Geschichte der Rechtsentwicklung. Um diese mit der gebotenen Detailge-
nauigkeit betrachten zu können, beschränkt sich die folgende Abhandlung auf
einen einzelnen Normsetzungsraum. In Anlehnung an bereits existierende Unter-
suchungen zum Medizinalwesen und der Medizinalgesetzgebung verschiedener
Kurgebiete des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation verfolgt diese Ab-
handlung das Ziel, eine territoriale Lücke zu schließen bzw. die zum hiesigen
Betrachtungsgebiet bereits vorhandenen Vorarbeiten zu ergänzen. Rein exempla-
risch und keinesfalls abschließend zu nennen sind hier etwa die älteren Arbeiten
von Watermann zum Medizinalwesen des Kurfürstentums Köln (1977), von Hoff-
meister zum Medizinalwesen des Kurfürstentums Bayern (1975) und die etwas
jüngere Untersuchung Grumbachs zur Kurmainzer Medizinalpolizei aus dem
Jahr 2006. Die vorliegende Arbeit widmet sich in räumlicher und zeitlicher Hin-
sicht dem albertinischen Kursachsen, in dessen Geschichte sich die normative
Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Medizinalberufe deutlich nachzeichnen
lässt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die wachsende Spezialisierung vie-
ler noch heute existenter Medizinalberufe und deren zunehmende landesherrliche
Regulierung auch in Sachsen zeitlich mit der Herausbildung territorialstaatlicher
Verwaltungsstrukturen18 und der damit einhergehenden Zunahme von Eingriffen
in zuvor rein städtische Verwaltungsdomänen19 sowie dem parallel dazu schwin-
denden Einfluss des Reiches auf polizeirechtliche (der Gefahrenabwehr dienen-

I. Ziel dieser Arbeit und Methode 15

sachsen gegolten haben: Durch die bessere Ausbildung der „Quacksalber“ zu Landärz-
ten „spielt [. . . man] dem Landvolk seine Lieblinge [zu], zu den es einmal unum-
schränktes Vertrauen besitzet und zu welchen es, wie zu einem Orakel, wallfahret, wie-
der in die Hände“ (A. F. Fischer, Darstellung der Medizinal-Verfassung Sachsens nebst
Vorschlägen zu ihrer Verbesserung, 1814, S. 42).

17 Vgl. dazu die jüngste Entwicklung in § 132j SGB V, BGBl. 2020 I, S. 148 (155).
18 Vgl. dazu Kroll, Geschichte Sachsens, 2014, S. 22, 35ff.
19 Vgl. dazu Klein, in: Jeserich/Pohl/von Unruh (Hrsg.), Deutsche Verwaltungsge-

schichte, Bd. 1, S. 803 (835).


